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ſtrafen geahndet . Daß ſolche häufig und in höchſt unziemlicher Art

vorgekommen waren , geht daraus hervor , daß jetzt das Publikum

aufmerkſam gemacht wurde , die neu aufgeſtellten Wachen ſeien des

Nachts bei ihren Patrouillengängen mit geladenen Gewehren bewaffnet ,
und daß die Warnung erging , „ſich vor Beſchädigung zu hüten , die

derjenige , ſo auf Anrufen nicht gleich ſtille ſteht , zu befürchten hat . “

Auch das Verbot , die Friedrichsthaler , Grabener und Stu⸗

tenſeer Allee im Hardtwalde mit Fuhren , zu Pferd und zu Fuß

zu paſſieren , wurde im Jahre 1806 unter Strafandrohung in Erin⸗

nerung gebracht . Es ſcheint , daß überhaupt die öffentlichen Anlagen
in Karlsruhe nicht genügend vor Beſchädigung ſeitens des Publikums

geſchützt waren . Denn im Mai 1807 ſah ſich die Polizeideputation
auch dazu veranlaßt , den Schutz der Beiertheimer Anlagen und der

vor dem Ettlinger Thor angelegten Pflanzungen durch Androhung
von Geldſtrafen , Leiſtung von Schadenerſatz , „auch nach Befund der

Unſtände einer angemeſſenen Leibesſtrafe beſonders im Falle des

Mutwillens und der Bosheit “ zu ſichern .
Im Faſanengarten waren ebenfalls Unordnungen verübt und

dadurch die Zucht der Faſanen geſtört worden . Die Hofverwaltung
ſah ſich deshalb im April 1811 bewogen , den Garten fortan ſchließen

zu laſſen und den Eintritt für ſolche , die dort Geſchäfte hatten oder

die Faſanerieanlage ſehen wollten , von einer Meldung beim Thor⸗

wart und im Faſaneriegebäude abhängig zu machen . Es wurde

auch allen Perſonen , die „ etwa einige die Eingänge der Faſanerie zu⸗

fällig öffnende Schlüſſel “ beſaſſen , deren Gebrauch aufs Strengſte

unterſagt .

Marktpolizei
Handel und Wandel auf dem Markt und ſonſt wurde eben⸗

falls durch die Polizeideputation ſtreng geregelt . Der Ungebühr der

Holzmeſſer trat eine Polizeiordnung entgegen , welche die in Geld

—nicht mehr wie früher in Holz — zu entrichtende Meßgebühr

genau feſtſtellte und eine ſcharfe Überwachung der Meßſtangen , deren

ſich die Holzmeſſer bedienten , einführte . Auch die Abgabe des Holzes
und deſſen Preis wurde durch eine Polizeiverordnung geregelt . Der

Preis des geflözten Buchenholzes auf dem Holzplatz wurde auf 11 ,

des Tannen⸗ , Erlen⸗ oder Eichenholzes auf 9 fl. für das Klafter
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feſtgeſetzt , wobei gleichzeitig beſtimmt ward , daß Buchenholz nur mit

den anderen Holzarten vermiſcht abgegeben werden dürfe . Mehr als

2 Klafter durfte Niemand auf einmal erhalten . Im Juni 1810 ,

als dieſe Verordnung erging , wurde auch die Meßgebühr von 3

auf 5 kr . für das Klafter erhöht , um zu vermeiden , daß die Holz⸗

meſſer Geſchenke erhielten .
Im Oktober 1810 wurde bekannt gemacht , daß die im herr⸗

ſchaftlichen Holzhofe vorrätigen Wellen partienweiſe zu 12 , 25 , 50

bis 100 Stück käuflich abgegeben werden und zwar die große zu 5,

die kleine zu 2 kr . das Stück . Schäleichholz wurde zum Preiſe von

10 fl. 6 kr . verkauft . Zur Vermeidung von Unterſchleifen wurde

beſtimmt , daß alle Holzfuhren ihren Weg in die Stadt nur durch
das Rüppurrer Thor nehmen durften .

Für den Wochenmarkt wurde die ſchon im Jahre 1795

erlaſſene Ordnung im Dezember 1804 mit einigen zeitgemäßen Ab⸗

änderungen wieder in Erinnerung gebracht , wobei unter Feſtſetzung

ſehr eingehender , die Rechte der Käufer und Verkäufer vorſichtig

gegen einander abmeſſender Vorſchriften beſonders jeder Übergriff der

ſogenannten Vorkäufer , ſolange die Marktfahne aufgeſteckt war ,

ſtrengſtens verpönt wurde . Auch wurde die Zeit des Aufſteckens der

Marktfahne um eine Stunde verlängert , ſo daß ſolche von Michaelis
bis Oſtern vor 11 , von Oſtern bis Michaelis vor 10 Uhr nicht

abgenommen wurde . Bei dem Verkauf in den Fleiſchbänken
wurde die genaue Beobachtung des Unterſchiedes zwiſchen Maſt - und

gemeinem Ochſenfleiſch eingeſchärft und dabei als Maſtochſenfleiſch

dasjenige angenommen , das bei vollkommen feſtem Fleiſch auf das

Stück Vieh wenigſtens 600 Pfund enthielt . Ein Fleiſcher , der ge —

wöhnliches Ochſenfleiſch für Maſtochſenfleiſch verkaufte , hatte eine

Strafe von 15 fl. zu gewärtigen . Es wurde auch die Verordnung

erneuert , daß die Beiwage zum Fleiſch nicht mehr als den zehnten
Teil des Gewichtes ausmachen dürfe . Wer ſich dagegen verfehlte ,
wurde um ſo viel Reichsthaler gebüßt , als die Beiwage Zehnteile
des Ganzen zu viel ausmachte . Den Kienholzverkäufern wurde vor⸗

geſchrieben , jeden Markttag einen hinlänglichen Kienvorrat und die

Kienbüſchel in der vorſchriftsmäßigen Größe auf den Markt zu liefern .

Fremde durften Kien überhaupt nicht feilbieten , Einheimiſche nicht
mit Kien hauſieren . Der Mangel an genügendem Kienvorrate wurde
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mit Niederlegung des Verkaufsrechtes , das unerlaubte Hauſieren mit

Wegnehmen der Waare , die Verkleinerung der Kienbüſchel mit 3 fl.

beſtraft . Bezüglich des ſonſt in Karlsruhe dreimal des Jahres ge —

haltenen Jahrmarktes wurde im November 1806 verordnet , daß

derſelbe unter dem Namen einer Meſſe künftig nur zweimal und zwar

auf den erſten Montag bis Sonnabend in den Monaten Mai und

November abgehalten werden ſolle .

Im Jahre 1811 wurde ein Pflaſtergeld im Betrage des

Weggeldes von zwei Stunden , jedoch unter Freilaſſung der Ein⸗

wohner der Reſidenzſtadt , eingeführt und damit die Erhebung eines

Thorſperrgeldes im Betrage von 2 kr . vom Pferd , ſowohl von

Einheimiſchen als Fremden verbunden , davon wurden jedoch nur

jene , welche in Chaiſen und an einen andern Ort fuhren , ſowie
alle Frachtwägen betroffen , die vom 1. April bis 1. Oktober von

abends 9 bis morgens 4 Uhr und vom 1. Oktober bis 1. April von

abends 8 bis morgens 6 Uhr die Thore paſſierten . Die Erhebung

durch die Thorwarte begann am 10 . Februar 1811 .

Fremden - und Sicherheitspolißzei .

Mit der Zunahme des Verkehres wurde auch die Fremden⸗

polizei verſchärft . Wenn man ſich früher damit begnügt hatte , die

Fremden bei ihrem Eintritt in die Stadt durch die Thorwachen ver⸗

zeichnen zu laſſen , ſo wurden jetzt ſorgfältige und eingehende Mel⸗

dungen ſeitens der Gaſtwirte angeordnet , und im September 1801

erging die Beſtimmung , daß Perſonen , die aus Gaſthäuſern in Privat⸗

wohnungen verzogen , von den Hausvermietern neuerdings anzumelden

ſeien . Ferner wurde eingeſchärft , daß auch nächſte Verwandte , die

auf Beſuch nach Karlsruhe kommen , angezeigt werden ſollen . Die

Anmeldung mußte , wenn auch der Aufenthalt nur eine einzige Nacht

gedauert hätte , binnen längſtens 24 Stunden nach der Ankunft bei

2 fl. Strafe auf der Polizei mündlich oder ſchriftlich erfolgen . Zur
Kontrolle dienten die Meldungen der Thorwachen über die ein⸗

paſſierenden Fremden . Hinſichtlich nicht nach Karlsruhe gehöriger
Leute behielt ſich zudem die Polizei die Entſcheidung darüber vor ,

ob ſie deren Aufenthalt in Privatwohnungen überhaupt geſtatten wolle .

Es handelte ſich hierbei wohl vorzugsweiſe um die Überwachung
von Perſonen , die in politiſcher Beziehung irgend welchen Verdacht
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